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Vorwort

Das aufsehenerregende Urteil des EuGH vom 28.3.2019 hat ebenso klar
wie überzeugend festgestellt, dass es sich beim EEG 2012 – für das EEG
2017 gilt dasselbe – nicht um ein Förder- und Finanzierungssystem han-
delt, das den Tatbestand der Beihilfe gem. Art. 107 Abs. 1 AEUV erfüllt.
Damit war die Frage aufgeworfen, ob diese Entscheidung des Gerichtshofs
auf das – ebenfalls als umlagefinanziertes Förder- und Finanzierungssys-
tem ausgestaltete – Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz anwendbar ist. Dieser
Frage geht die vorliegende Schrift nach. Sie kommt dabei auf Grund einer
zehn systemrelevante Prüfkriterien umfassenden vergleichenden Detail-
analyse zum Ergebnis, dass das EEG 2012/2017 und das KWKG insbeson-
dere unter den Aspekten der Wirkungsmechanismen, der Instrumente und
des zugrundeliegenden Privatrechtsstatuts voll vergleichbar sind. Insbeson-
dere erfüllen EEG und KWKG nicht das Kriterium der institutionell-admi-
nistrativen Inkorporierung in den staatlichen Bereich, das den Tatbestand
der Beihilfe umschreibt. Damit lässt sich das Urteil des EuGH vom
28.3.2019 auch auf das KWKG übertragen. Auch dieses Gesetz erfüllt des-
halb nicht den Beihilfenbegriff des Art. 107 Abs. 1 AEUV.

Als Konsequenz ergibt sich, dass der deutsche Gesetzgeber über bisher
beihilfemotiviert erlassene Vorschriften des KWKG – das auf Ressourcen-
schonung und Energieeffizienz abzielt und wie das EEG für die Energie-
wende und die Erreichung der klimapolitischen Ziele hohe Bedeutung hat
– nunmehr in Ausübung seiner Gestaltungsfreiheit befinden kann. Zu-
gleich sind bei künftigen Novellierungen des KWKG die Beihilfen-Be-
kanntmachung sowie die Umwelt- und Energie-Beihilfen-Leitlinien der
Kommission nicht beachtlich. Mangels Beihilfencharakters sind auf das
KWKG neben den materiellen auch die formellen Restriktionen der
Art. 107 f. AEUV wie das Notifikationserfordernis nicht anwendbar. Die
vorliegende Schrift gibt ein Gutachten wieder, das ich für den AGFW |
Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e.V., Frankfurt
am Main, erstattet habe.

Bonn, im März 2020 Prof. Dr. Matthias Schmidt-Preuß
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